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Staatliches Gymnasium  

„J. H. Pestalozzi“ Stadtroda 

___________________________________________________________ 

 Hinweise zur Maskenpflicht 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

für uns als Schule hat die Gesundheitsvorsorge für unsere SchülerInnen und Lehrkräfte  

oberste Priorität. Dazu gehört auch die Einhaltung der Maskenpflicht ab der Klassenstufe 5.  

 

Sollten sich daraus Fragen oder Probleme für  Ihr/e Kind/er ergeben, dann setzen Sie sich bitte 

mit der Schulleitung in Verbindung. 

 

Rechtliche Grundlagen: 

Öffentliche Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

Vollzug der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2- in Kindertageseinrichtungen, der weiteren 

Jugendhilfe, Schulen und für den Sport (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) 

 

7.7. Nach § 38 Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO werden Schüler ab dem vollendeten 

sechsten Lebensjahr und die Lehrkräfte staatlicher Schulen verpflichtet, innerhalb des 

Schulgebäudes sowie im Unterricht eine qualifizierte Gesichtsmaske nach § 6 Abs. 2 

ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO zu tragen.  

Für Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 reicht die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung 

nach § 6 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO aus. Schüler ab der Klassenstufe 7 haben eine 

qualifizierte Gesichtsmaske nach § 6 Abs. 2 Punkt 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO zu tragen.  

 

 Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt nicht für den Sportunterricht. 
 

 In regelmäßigen Abständen ist eine Pause vom Tragen der qualifizierten Gesichtsmaske 
beziehungsweise Mund-Nasen-Bedeckung sicherzustellen, die im Freien oder während 
der Lüftungspause erfolgen soll. 
 

  Bei der Essenseinnahme entfällt die Verpflichtung, wobei die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,50 m sicherzustellen ist.  
 

 Über weitere Ausnahmen von der Verpflichtung im Einzelfall entscheidet die 
Schulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 

Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen und 
schrittweisen weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS CoV 2 
(Thüringer SARS CoV 2 Infektionsschutz Maßnahmenverordnung ThürSARS CoV 2 IfS 
MaßnV0 ) Vom 31. März 2021 
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§ 6      Mund-Nasen-Bedeckung, qualifizierte Gesichtsmaske 

(1) Als Mund-Nasen-Bedeckungen können selbst genähte oder selbst hergestellte Stoffmasken, 
Schals, Tücher, Hauben und Kopfmasken sowie sonstige Bedeckungen von Mund und Nase 
verwendet werden. 

(2) Als qualifizierte Gesichtsmasken nach dieser Verordnung sind zulässig: 

1. medizinische Gesichtsmasken oder 
2. Atemschutzmasken ohne Ausatemventil mit technisch höherwertigem Schutzstandard, 

insbesondere FFP2-Masken. 

Zulässige qualifizierte Gesichtsmasken nach Satz 1 werden auf der Internetseite des für Ge-
sundheit zuständigen Ministeriums veröffentlicht. 

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Absatz 1 ist zu verwenden: 

1. in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder bei denen Publi-
kumsverkehr besteht, 

2. an allen nach Satz 2 festgelegten und gekennzeichneten Orten mit Publikumsverkehr in 
Innenstädten und in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Personen 
entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. 

Die nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zuständigen Behörden legen die Orte nach Satz 1 Nr. 2 
fest und kennzeichnen diese. 

(4) Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr haben anstelle der Mund-Nasen-Bedeckung 
eine qualifizierte Gesichtsmaske zu verwenden 

1. als Kunden in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben mit Publikumsverkehr oder bei 
der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Angeboten mit Publikumsverkehr, 

2. bei Sitzungen von kommunalen Gremien, 
3. als Ärzte oder Therapeuten oder deren Personal sowie als Patienten in Arztpraxen, Pra-

xen von Psycho- und Physiotherapeuten oder sonstigen der medizinischen und thera-
peutischen Versorgung dienenden ambulanten Einrichtungen, mit Ausnahme in Behand-
lungsräumen, wenn die Art der Leistung dies nicht zulässt, sowie 

4. in den weiteren im Zweiten Abschnitt bestimmten Fällen. 

Satz 1 gilt für Kinder ab dem vollendeten sechsten bis zum vollendeten 15. Lebensjahr entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend ist. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 ist jede Person angehalten, insbesondere in geschlossenen 
Räumen in Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu anderen Personen un-
vermeidbar ist, eine qualifizierte Gesichtsmaske zu verwenden. 

(6) Die Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer qualifizierten 
Gesichtsmaske gilt nicht für 

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres oder 
2. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder qualifizierten Ge-

sichtsmaske wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 

(7) Die Mund-Nasen-Bedeckung oder die qualifizierte Gesichtsmaske soll eng anliegen und gut 
sitzen. 
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(8) Das Verbot der Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen und sonstigen verbo-
tenen Symbolen, insbesondere nach den §§ 86a und 130 des Strafgesetzbuches und nach den 
vereinsrechtlichen Vorschriften, bleibt unberührt. 

(9) Die Verpflichtungen zur Bereitstellung und Verwendung von medizinischen Gesichtsmasken 
oder Atemschutzmasken bei der Arbeit nach § 4 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt. Regelungen zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder qualifizierten Ge-
sichtsmaske bleiben für die Einrichtungen und Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO den gesonderten Anordnungen des für Bildung zuständigen 
Ministeriums vorbehalten. (gilt für LehrerInnen) 

 

Die Schulleitung 

 


